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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Stefan Strüver, Baustr. 30, 47137 Du-

isburg, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005270716/35 am 14.07.2021 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 14.07.2021 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 15.07.2021 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 J ä g e r 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Muamed Fejzulovic, Boverstr. 27 B, 

45473 Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzei-

chen 32-3.005271852/311 am 13.07.2021 erlas-

sene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt 

werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des 

Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustel-

lung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-

mächtigten nicht möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 27.01.2021 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 14.07.2021 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 J ä g e r 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Sudahan Ismail, Von-Krüger-Str. 16, 

40229 Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 32-

3.001048290/43 am 16.06.2021 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 16.06.2021 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.222, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 13.07.2021 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 M ü h l e 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Vasile Dragusanu, Tiefe Str. 3, 44145 

Dortmund, unter dem Aktenzeichen 32-

3.006337984/77 am 20.07.2021 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 20.07.2021 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 20.07.2021 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 B o d d e n b e r g 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Marcel Griesbach, Lansingfeld 7, 45663 

Recklinghausen, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005270991/24 am 21.07.2021 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 21.07.2021 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 22.07.2021 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 B a c k m a n n 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 

Der gegen Frau Angela Kinds-Huintjes, Klingen-

burgstr. 15, 45470 Mülheim an der Ruhr, unter 

dem Aktenzeichen 32-41.04/K70 am 12.05.2021 

erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt 

werden, da der derzeitige Aufenthaltsort der Emp-

fängerin nicht zu ermitteln und eine Zustellung an 

einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten 

nicht möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 12.05.2021 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von der Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt – Veterinäramt, Leinewe-

berstr. 18-20, Zimmer 4.06, eingesehen werden. 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 22.07.2021 

 

 Der Oberbürgermeister  

I. A. 

 

 Luhn 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Joseph Baffoe, Siepenstr. 2, 45478 

Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 33-1.02 

/ MH-JB9211 am 23.06.2021 erlassene Gebüh-

renbescheid kann nicht zugestellt werden, weil 

der Betroffene von Amts wegen abgemeldet ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der Gebüh-

renbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 

der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentli-

chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergan-

gen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 14.07.2021   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Stanislaw Murzyn, Adresse unbekannt, 

unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-CD352 erlasse-

ne Gebührenbescheid kann nicht zugestellt wer-

den, weil der Betroffene nach unbekannt verzogen 

ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der Gebüh-

renbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 

der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentli-

chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergan-

gen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 21.07.2021   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der an Manuela Sovic, Dickswall 100 in 45468 

Mülheim an der Ruhr, zuzustellende Gebührenbe-

scheid vom 23.06.2021 (Aktenzeichen 37-

52.01/42040/21) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt der Empfängerin unbe-

kannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über die 
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Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst – 

Rettungsdienstgebührensatzung – der Stadt Mül-

heim an der Ruhr werden hiermit nach § 1 in Ver-

bindung mit § 10 des Landeszustellungsgesetzes 

zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mülheim 

an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.07.2021 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 R o h p e t e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der an Ekrem Fekovic, Dientzenhofer Str. 21 in 

80937 München, zuzustellende Gebührenbescheid 

vom 30.06.2021 (Aktenzeichen 37-

52.01/44225/21) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbe-

kannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über die 

Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst – 

Rettungsdienstgebührensatzung – der Stadt Mül-

heim an der Ruhr werden hiermit nach § 1 in Ver-

bindung mit § 10 des Landeszustellungsgesetzes 

zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mülheim 

an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.07.2021 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 R o h p e t e r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Die an ÖHB GmbH, zuletzt ansässig Ardesstr. 1, 

gerichteten Gebührenbescheide (Aktenzeichen: 

70-13/9000018890-001 und 5049862) konnten 

nicht bekanntgegeben werden, da die Post als un-

zustellbar zurückkommt und keine abweichende 

Adresse bekannt ist. 

 

Die Gebührenbescheide werden hiermit nach § 10 

Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes für 

das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-

lungsgesetzes, LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

 

Sie können beim Oberbürgermeister der Stadt 

Mülheim an der Ruhr, Hans-Böckler-Platz 5, Zim-

mer 13.24, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 09.07.2021

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

  

 L i p p 

 

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rücknahme-/ Rückforderungsbescheides 

 

Der an Jonathan Foerster, zuletzt wohnhaft gewe-

sen Finefraustr. 1 in 45472 Mülheim an der Ruhr, 

zuzustellende Rücknahme-/Rückforderungs-

bescheid vom 23.07.2021 (Aktenzeichen: 50-

711/103181/06) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. 

§§ 45, 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch 

(SGB X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungs-gesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Löhberg 72 in 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Frau Immand, (02028 455-2918) eingesehen 

werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 23.07.2021 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 I m m a n d 
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Öffentliche Zustellung 

eines Rücknahme-/ Rückforderungsbescheides 

 

Der an Tibea Oreskovic, zuletzt wohnhaft gewe-

sen Gracht 189 in 45472 Mülheim an der Ruhr, 

zuzustellende Rücknahme-/Rückforderungsbe-

scheid vom 23.07.2021 (Aktenzeichen: 50-

711/118849/05) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt der Empfängerin 

unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. 

§§ 45, 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch 

(SGB X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungs-gesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Löhberg 72 in 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Frau Krüger (0208 455-3592), eingesehen 

werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 23.07.2021 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K r ü g e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung  

eines Einstellungsbescheides 

 

Der an Alex Andrzej Schramm, zuletzt wohnhaft 

gewesen in 46045 Oberhausen, Mülheimer Str. 

41, zuzustellende Einstellungsbescheid (Aktenzei-

chen:50-712/114231/69) kann nicht zugestellt 

werden. 

 

Der Einstellungsbescheid wird hiermit nach § 15 

Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zuge-

stellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Sozialagentur Styrum, Kaiser-Wilhelm-Str. 

27, Zimmer 12, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 07.07.2021 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 S c h ü r m a n n 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung einer Überleitungsanzeige 

 

Die an Benjamin Erhunmwunsee, geb. am 

10.11.1988, letzte bekannte Anschrift: Mustafa 

Kemal Bulv., Minar Sinan Cd. Marine F 2, D: 27, 

34320 Istanbul/Türkei, gerichtete Überleitungsan-

zeige vom 08.06.2021 kann nicht zugestellt wer-

den, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist. 

 

Die Überleitungsanzeige gemäß § 132 Abs. 2 BGB 

i. V. m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15 Abs. 2 

des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Sie kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der 

Ruhr, Sozialamt, Bereich Jugend, Unterhaltsvor-

schuss, Friedrichstr. 12, 45468 Mülheim an der 

Ruhr, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 19.07.2021 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 S o m m e r 

 

 

 

Bekanntmachung  

Vergabe einer amtlichen Lagebezeichnung 

für das Grundstück:  

 

Gemarkung: Styrum, Flur: 34, Flurstück(e): 230 

 

Alte Bezeichnung Neue Bezeichnung 

 

Hohe Straße 13 Hohe Straße 13, 13a, 13b 

 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 26.07.2021 

 

 Der Oberbürgermeister 

 Amt für Digitalisierung,  

 Geodaten und IT 

 I.A. 

 

  S c h i m a n s k i 
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Öffentliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung einer Änderung des Regionalen 

Flächennutzungsplanes (RFNP) der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte 

Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen  

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Mülheim an der Ruhr.  

 

Anstelle des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr hat am 22.04.21 der Hauptausschuss - nach Delegation 

gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) – beschlossen: 

 

1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der öffentlichen Stellen, Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (Anregungen und diesbezügliche Stellungnahmen 

der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 

2. das Plangebiet der Änderung 41 MH neu abzugrenzen. Die südwestliche Grenze des Änderungsbe-

reichs wird um ca. 50 m parallel zur Bundesautobahn (BAB) 40 zurückgenommen, 

3. auf der Grundlage des Planentwurfs die öffentliche Auslegung und Beteiligung der öffentlichen Stellen, 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange für das Änderungsverfahren 41 MH (Ober-

heidstraße) zum RFNP durchzuführen: 
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Der ca. 4,4 ha umfassende Änderungsbereich 41 MH (Oberheidstraße) befindet sich im Mülheimer Stadt-

teil Dümpten, an der Grenze zum Stadtteil Heißen. Nordöstlich des Änderungsbereiches liegt der Dümpte-

ner Friedhof sowie die Stadtgrenze zu Essen. Im Norden wird der Änderungsbereich begrenzt durch die 

Wohnbebauung südlich der Mühlenstraße und im Nordosten durch die Oberheidstraße. Im Südwesten ver-

läuft die BAB 40 mit der Anschlussstelle Mülheim-Winkhausen im Süden. Zwischen Autobahn und Ände-

rungsbereich verläuft ein Grünstreifen mit Fuß- und Radweg sowie begleitenden Gehölzbeständen. Im 

nordwestlichen Teil des Änderungsbereichs liegen ein ehemaliger Sportplatz, auf dem sich zurzeit noch 

Flüchtlingsunterkünfte befinden, und ein Parkplatz. Hier ist eine gewerbliche Entwicklung vorgesehen. 

Südlich davon bestehen Gebäude und Spielfelder einer Tennisanlage. Im südöstlichen Teil des Änderungs-

bereiches befinden sich ein Gastronomiebetrieb und eine Straßenbahnwendeschleife.  

 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung der 

öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB jeweils 

i.V.m. § 13 Abs. 1 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) sowie § 9 Raumordnungsge-

setz (ROG).  

 

Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange kön-

nen innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen zu dem ausliegenden Änderungsentwurf ab-

geben. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes soll die Frist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB angemessen verlän-

gert werden.  

Im Fall des Änderungsverfahrens 41 MH werden die Planunterlagen für die Dauer von einem Monat ausge-

legt. Für eine Verlängerung der Regelfrist liegt kein wichtiger Grund vor (Planverfahren ohne besondere 

Komplexität). 

 

Die Änderungen des Regionalen Flächennutzungsplanes haben Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im 

Rahmen des o.g. Änderungsverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 ROG i.V.m. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-

fung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 

 

Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbezogene Informationen in Form des Umweltberich-

tes, von Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen verfügbar. Darin sind umweltbezogene Informa-

tionen zu folgenden Themen enthalten und werden öffentlich ausgelegt: 

- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft; Fläche; Boden; Wasser; Luft; Klima; 

Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kultur- und Sachgüter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/ FFH-

Gebiete; Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen; Wechselwirkungen und kumulative Auswir-

kungen 

- Gutachten: Artenschutz 

- Biotopverbund 

- Regionaler Grünzug 
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- Waldverlust 

- Bergbauliche Belange 

- Altlasten 

- Luftschadstoffe und Luftreinhalteplanung 

- Kaltluftvolumenstrom, Frischluftzufuhr und Luftaustausch 

- Lärmbeeinträchtigungen BAB 40 

- Passiv planerischer Störfallschutz 

- Höchstspannungsfreileitung 

 

Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Begründung, Umweltbericht und Abwägungssynopse) 

sowie die nach Einschätzung der Gemeinden der Planungsgemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit  

 

vom 24.08. bis 24.09.2021 (einschließlich)  

 

in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus. Während der Geltungsdauer der Corona-

Schutzmaßnahmen ist in einigen Städten eine Einsichtnahme nur nach telefonischer Voranmeldung mög-

lich. 

 

In der Stadt Mülheim an der Ruhr können sie an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen wer-

den: 

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung: Technisches Rathaus,  

Hans-Böckler-Platz 5, 19. Etage, linke Flurseite. 

 

montags bis mittwochs: 8.00 Uhr – 15.30 Uhr,  

donnerstags: 8.00 Uhr – 17.00 Uhr sowie 

freitags von 8.00 Uhr - 12.30 Uhr 

 

Wegen der im Zuge der COVID-19-Pandemie verfügten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 

wird für die Möglichkeit zur Einsichtnahme, Äußerung und Erörterung im Technischen Rathaus 

um vorherige telefonische Terminvereinbarung gebeten. 

Besucherinnen und Besucher müssen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sich 

bei Betreten der Verwaltungsgebäude an der jeweiligen Infotheke anmelden und dort die Hän-

de desinfizieren. Sie dürfen frühestens zehn Minuten vor dem Termin das Gebäude betreten.  

Bitte die allgemeinen Hygienetipps beachten! 
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Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den dor-

tigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-

2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächen-

nutzungsplan in Essen (Tel.: 0201/88-61210, bzw. 0201/88-61212) zu erfragen.  

 

Auskunft zum Änderungsverfahren erteilen in der Stadt Mülheim an der Ruhr: 

Wolfgang Mohr, Tel. 0208/455-6112,    E-Mail: wolfgang.mohr@muelheim-ruhr.de  und 

Isabel Stimming, Tel. 0208/455-6102,  E-Mail: isabel.stimming@muelheim-ruhr.de 

 

Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterlagen, der Inhalt der Bekanntmachung sowie die Be-

schlussvorlage können auch auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr http://www.staedteregion-

ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html  eingesehen werden und sind zusätzlich über das zentra-

le Internetportal des Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 

 

Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht können wäh-

rend der Auslegungsfrist bis zum 24.09.2021 (einschließlich) insbesondere schriftlich, zur Nieder-

schrift oder per E-Mail 

 

 bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle Regionaler Flächennut-

zungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen,  

E-Mail: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de 

 

 bei der Stadt Mülheim an der Ruhr, Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung: Technisches 

Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, 19. Etage, linke Flurseite, 

 

 oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 

 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgege-

ben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern 

die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Recht-

mäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  

 

Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 

50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung 

dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis bei der Stadt Mülheim an der 

Ruhr, Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung im Technischen Rathaus während der Dienststun-

den ermöglicht wird.  

 

 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
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Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die öffentli-

chen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt 

grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme.  

 

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen 

personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verar-

beitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite 

der Städteregion Ruhr 2030 unter:  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 

ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 

hat, aber hätte geltend machen können.  

 

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 22.07.2021 

 

Der Oberbürgermeister 

 

M a r c  B u c h h o l z 

 

 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Öffentliche Bekanntmachung des Einleitungs- und Erarbeitungsbeschlusses sowie der frühzei-

tigen Beteiligung für ein Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplanes der Pla-

nungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mül-

heim an der Ruhr und Oberhausen 

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Essen.  

 

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat am 01.07.2021 gemäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 39 

Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Erar-

beitung der folgenden Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) und die Einleitung des ent-

sprechenden Planverfahrens beschlossen: 

 

46 E  Bottroper Straße / Hilgerstraße – Thurmfeld  

 
Der Änderungsbereich 46 E befindet sich in Essen nördlich der Innenstadt im Stadtteil Nordviertel. Im 

Norden wird der Änderungsbereich durch den Ökopark Segeroth, im nordöstlich angrenzenden Bereich 

überwiegend durch Kleingewerbe und östlich durch vereinzelte Verwaltungsgebäude abgegrenzt. Im Wes-

ten reicht der Änderungsbereich bis an die Bottroper Straße und im Süden bis an die Grillostraße. Zentra-

les Ziel der RFNP-Änderung ist es, auf der derzeit brach liegenden Fläche in der Nähe der Universität Es-

sen in Kooperation zwischen Universität und Wirtschaft einen „Forschungs- und Innovationscampus“ zu 

entwickeln. Neben der Weiterentwicklung der Universität soll das Areal in gleichem Maße der Ansiedlung 

von Unternehmen in Zukunftsmärkten, Einrichtungen der Forschung und Lehre sowie Instituten in privater 

und öffentlicher Trägerschaft dienen. 
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Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Es-

sen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist nach öffentlicher Bekanntmachung 

am 03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt gleichzeitig die Funktion eines Regionalplans und ei-

nes gemeinsamen Flächennutzungsplans wahr. 

 

Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren vo-

raussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erör-

terung. 

 

Hierzu werden die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans mit Begründung und Umweltbericht) in 

der Stadt Mülheim an der Ruhr in der Zeit vom 24.08. bis 24.09.2021 (einschließlich) öffentlich ausge-

legt. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist in einigen Städten eine Einsichtnah-

me nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. 

 

Die Planunterlagen können an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung: Technisches Rathaus,  

Hans-Böckler-Platz 5, 19. Etage, linke Flurseite 

 

Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 

montags bis mittwochs: 8.00 Uhr – 15.30 Uhr  

donnerstags: 8.00 Uhr – 17.00 Uhr  

freitags von 8.00 Uhr - 12.30 Uhr 

 

Wegen der im Zuge der COVID-19-Pandemie verfügten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 

wird für die Möglichkeit zur Einsichtnahme, Äußerung und Erörterung im Technischen Rathaus 

um vorherige telefonische Terminvereinbarung gebeten. 

Besucherinnen und Besucher müssen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sich 

bei Betreten der Verwaltungsgebäude an der jeweiligen Infotheke anmelden und dort die Hän-

de desinfizieren. Sie dürfen frühestens zehn Minuten vor dem Termin das Gebäude betreten. 

Bitte die allgemeinen Hygienetipps beachten! 

 

Die Termine und Orte für die Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den 

dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-

ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flä-

chennutzungsplan in Essen (Tel.: 0201/88-61210, bzw. 0201/88-61212) zu erfragen. 
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Auskunft in der Stadt Mülheim an der Ruhr erteilt  

Wolfgang Mohr, Tel. 0208/455-6112,    E-Mail: wolfgang.mohr@muelheim-ruhr.de  und 

Isabel Stimming, Tel. 0208/455-6102,  E-Mail: isabel.stimming@muelheim-ruhr.de 

 

Alle Planunterlagen zum Änderungsbereich können auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr eingese-

hen werden. Es besteht die Möglichkeit, während der Auslegungsfrist eine Stellungnahme abzugeben. Dies 

kann insbesondere schriftlich, zur Niederschrift im Rahmen der Planeinsicht oder per E-Mail erfolgen.  

Postanschrift der Planungsgemeinschaft: Stadt Essen, Stadtamt 61-2-1, 45121 Essen 

E-Mail-Adresse der Planungsgemeinschaft: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de  

 

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die öffentli-

chen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt 

grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen 

personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verar-

beitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite 

der Städteregion Ruhr 2030 unter:  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 

 

Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer Überarbeitung des 

Vorentwurfs der RFNP-Änderung führen; d.h. Planentwurfsänderungen aufgrund der frühzeitigen Beteili-

gung sind möglich und vorgesehen.  

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 22.07.2021 

 

Der Oberbürgermeister 

 

M a r c  B u c h h o l z 

 

 

mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Öffentliche Bekanntmachung des Einleitungs- und Erarbeitungsbeschlusses sowie der frühzei-

tigen Beteiligung für ein Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplanes der Pla-

nungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mül-

heim an der Ruhr und Oberhausen 

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Herne.  

 

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat am 01.07.2021 gemäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 39 

Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Erar-

beitung der folgenden Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) und die Einleitung des ent-

sprechenden Planverfahrens beschlossen: 

 

47 HER General Blumenthal / ITW Herne 

 

Der Änderungsbereich 47 HER befindet sich in Herne im Stadtteil Eickel und wird im Wesentlichen be-

grenzt im Norden durch die Bahnanlagen der WHE sowie durch die Bielefelder Straße, Sennestraße und 

Kastanienallee. Es handelt sich um die brach liegende Fläche des ehemaligen Bergwerks Blumenthal XI 

und des ehemaligen Kraftwerks Shamrock. Auf dieser größten zusammenhängenden Flächenreserve der 

Stadt Herne wird eine gewerbliche Entwicklung mit technologischem Schwerpunkt geplant. Die Gesamtflä-

che soll auf bauleitplanerischer Ebene künftig als Sonderbaufläche / Sondergebiet für spezifische gewerbli-

che Nutzungen und für Hochschule, Bildung, Forschung dargestellt und regionalplanerisch gleichzeitig als 

Allgemeiner Siedlungsbereich (ASBz) festgelegt werden. 
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Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Es-

sen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist nach öffentlicher Bekanntmachung 

am 03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt gleichzeitig die Funktion eines Regionalplans und ei-

nes gemeinsamen Flächennutzungsplans wahr. 

 

Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren vo-

raussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erör-

terung. 

 

Hierzu werden die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans mit Begründung und Umweltbericht) in 

der Stadt Mülheim an der Ruhr in der Zeit vom 24.08. bis 24.09.2021 (einschließlich) öffentlich ausge-

legt. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist in einigen Städten eine Einsichtnah-

me nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. 

 

Die Planunterlagen können an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung: Technisches Rathaus,  

Hans-Böckler-Platz 5, 19. Etage, linke Flurseite 

 

Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 

montags bis mittwochs: 8.00 Uhr – 15.30 Uhr  

donnerstags: 8.00 Uhr – 17.00 Uhr  

freitags von 8.00 Uhr - 12.30 Uhr 

 

Wegen der im Zuge der COVID-19-Pandemie verfügten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 

wird für die Möglichkeit zur Einsichtnahme, Äußerung und Erörterung im Technischen Rathaus 

um vorherige telefonische Terminvereinbarung gebeten. 

Besucherinnen und Besucher müssen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sich 

bei Betreten der Verwaltungsgebäude an der jeweiligen Infotheke anmelden und dort die Hän-

de desinfizieren. Sie dürfen frühestens zehn Minuten vor dem Termin das Gebäude betreten. 

Bitte die allgemeinen Hygienetipps beachten! 

 

Die Termine und Orte für die Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den 

dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-

ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flä-

chennutzungsplan in Essen (Tel.: 0201/88-61210, bzw. 0201/88-61212) zu erfragen. 
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Auskunft in der Stadt Mülheim an der Ruhr erteilt  

Wolfgang Mohr, Tel. 0208/455-6112,    E-Mail: wolfgang.mohr@muelheim-ruhr.de  und 

Isabel Stimming, Tel. 0208/455-6102,  E-Mail: isabel.stimming@muelheim-ruhr.de 

 

Alle Planunterlagen zum Änderungsbereich können auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr eingese-

hen werden. Es besteht die Möglichkeit, während der Auslegungsfrist eine Stellungnahme abzugeben. Dies 

kann insbesondere schriftlich, zur Niederschrift im Rahmen der Planeinsicht oder per E-Mail erfolgen.  

Postanschrift der Planungsgemeinschaft: Stadt Essen, Stadtamt 61-2-1, 45121 Essen 

E-Mail-Adresse der Planungsgemeinschaft: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de  

 

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die öffentli-

chen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt 

grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen 

personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verar-

beitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite 

der Städteregion Ruhr 2030 unter:  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 

 

Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer Überarbeitung des 

Vorentwurfs der RFNP-Änderung führen; d.h. Planentwurfsänderungen aufgrund der frühzeitigen Beteili-

gung sind möglich und vorgesehen.  

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den  22.07.2021 

 

Der Oberbürgermeister 

 

M a r c  B u c h h o l z 

 

 

mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Öffentliche Bekanntmachung des Einleitungs- und Erarbeitungsbeschlusses sowie der frühzei-

tigen Beteiligung für ein Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplanes der Pla-

nungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mül-

heim an der Ruhr und Oberhausen 

Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Mülheim an der Ruhr.  

 

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat am 01.07.2021 gemäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 39 

Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Erar-

beitung der folgenden Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) und die Einleitung des ent-

sprechenden Planverfahrens beschlossen: 

 

48 MH Sport- und Freizeitanlagen Uhlenhorstweg 

 

Der Änderungsbereich 48 MH befindet sich in Mülheim an der Ruhr im Stadtteil Broich und wird im We-

sentlichen begrenzt durch die Straßen Uhlenhorstweg im Norden, Broicher Waldweg im Westen und 

Ganghoferweg im Südosten. Die großzügigen Sportanlagen des ansässigen Hockey- und Tennisvereins 

sowie Pferdehaltungs- und Reitanlagen sollen als Sport- und Freizeitstandort im RFNP gesichert werden. 

Gleichzeitig sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass sich die vorhande-

nen Nutzungen im Sinne einer bestandsorientierten Planung auf den bestehenden Flächen angemessen 

weiterentwickeln können. Gemäß § 35 BauGB scheitern derartige Bauvorhaben aufgrund der Lage im Au-

ßenbereich bisher an der derzeitigen Wald-Darstellung im RFNP. Deswegen soll die zeichnerische Darstel-

lung bzw. Festlegung des Änderungsbereiches mit dieser Änderung in Sonderbaufläche mit der Zweckbe-
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stimmung „Sondergebiet Freizeit, Erholung und Sport“ / Allgemeiner Siedlungsbereich für zweckgebunde-

ne Nutzungen „Ferieneinrichtungen und Freizeitanlagen“ geändert werden. 

 

Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Es-

sen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist nach öffentlicher Bekanntmachung 

am 03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt gleichzeitig die Funktion eines Regionalplans und ei-

nes gemeinsamen Flächennutzungsplans wahr. 

 

Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren vo-

raussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erör-

terung. 

 

Hierzu werden die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplans mit Begründung und Umweltbericht) in 

der Stadt Mülheim an der Ruhr in der Zeit vom 24.08. bis 24.09.2021 (einschließlich) öffentlich ausge-

legt. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist in einigen Städten eine Einsichtnah-

me nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. 

 

Die Planunterlagen können an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung: Technisches Rathaus,  

Hans-Böckler-Platz 5, 19. Etage, linke Flurseite 

 

Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 

montags bis mittwochs: 8.00 Uhr – 15.30 Uhr  

donnerstags: 8.00 Uhr – 17.00 Uhr  

freitags von 8.00 Uhr - 12.30 Uhr 

 

Wegen der im Zuge der COVID-19-Pandemie verfügten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 

wird für die Möglichkeit zur Einsichtnahme, Äußerung und Erörterung im Technischen Rathaus 

um vorherige telefonische Terminvereinbarung gebeten. 

Besucherinnen und Besucher müssen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sich 

bei Betreten der Verwaltungsgebäude an der jeweiligen Infotheke anmelden und dort die Hän-

de desinfizieren. Sie dürfen frühestens zehn Minuten vor dem Termin das Gebäude betreten. 

Bitte die allgemeinen Hygienetipps beachten! 

 

Die Termine und Orte für die Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft sind den 

dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der Städteregion Ruhr (http://www.staedteregion-

ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flä-

chennutzungsplan in Essen (Tel.: 0201/88-61210, bzw. 0201/88-61212) zu erfragen. 
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Auskunft in der Stadt Mülheim an der Ruhr erteilt  

Wolfgang Mohr, Tel. 0208/455-6112,    E-Mail: wolfgang.mohr@muelheim-ruhr.de  und 

Isabel Stimming, Tel. 0208/455-6102,  E-Mail: isabel.stimming@muelheim-ruhr.de 

 

Alle Planunterlagen zum Änderungsbereich können auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr eingese-

hen werden. Es besteht die Möglichkeit, während der Auslegungsfrist eine Stellungnahme abzugeben. Dies 

kann insbesondere schriftlich, zur Niederschrift im Rahmen der Planeinsicht oder per E-Mail erfolgen.  

 

Postanschrift der Planungsgemeinschaft: Stadt Essen, Stadtamt 61-2-1, 45121 Essen 

E-Mail-Adresse der Planungsgemeinschaft: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de  

 

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die öffentli-

chen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt 

grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 

 

 

Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen 

personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verar-

beitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte erhalten Sie auf der Internetseite 

der Städteregion Ruhr 2030 unter:  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 

 

 

Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer Überarbeitung des 

Vorentwurfs der RFNP-Änderung führen; d.h. Planentwurfsänderungen aufgrund der frühzeitigen Beteili-

gung sind möglich und vorgesehen.  

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 22.07.2021 

 

Der Oberbürgermeister 

 

M a r c  B u c h h o l z 

mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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ALLGEMEINVERFÜGUNG 
 

I. Nach § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz in Verbindung mit § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz, jeweils in den 

derzeit geltenden Fassungen, wird die in § 1 Abs. 1 Nr. 19 Landesjagdzeitenverordnung festgelegte 

Schonzeit für Ringeltauben zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden an landwirtschaftlichen Kulturen im 

Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr ab sofort bis zum 31.10.2021 wie folgt aufgehoben: 

 

 

Gefährdete Kulturen Zeitraum 

Gemüse, Bohnen, Erbsen, Obst ab sofort bis 31. Oktober 

Getreide ab sofort bis 31. Oktober 

Raps ab sofort bis 31. Oktober 

 

Die Jagd darf nur an oder auf den gefährdeten Flächen sowie an Orten, die in einem räumlich-funktionalen 

Zusammenhang zu diesen Flächen stehen, und in den angegebenen Zeiträumen ausgeübt werden. 

Es dürfen ausschließlich Jungtauben erlegt werden. 

 

Es sind durch diese Allgemeinverfügung ausschließlich Vergrämungsabschüsse zulässig. Ver-

minderungsabschüsse haben ausschließlich in der regulären Jagdzeit im Zeitraum vom 

01.11.2021 bis 20.02.2022 zu erfolgen. 

 

II. Den einzelnen Jagdausübungsberechtigten wird auferlegt, die Anzahl der in der Zeit vom bis 31. Okto-

ber erlegten Ringeltauben spätestens bis zum 15. November 2021 der Unteren Jagdbehörde Mülheim 

an der Ruhr zu melden. Die Meldung der jährlichen Strecke für das Jagdjahr 2021/2022 zum 15. April 

2022 bleibt hiervon unberührt. 

Fehlanzeige ist erforderlich. 

 

III. Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn die Vorausset-

zungen für die Aufhebung der Schonzeit entfallen. 

 

IV. Diese Allgemeinverfügung ist bis zum 31.10.2021 befristet. 

 

V. Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW öffentlich bekannt 

gemacht. Sie wird am Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Mülheim an der Ruhr wirksam. 

 

VI. Diese Verfügung kann beim Ordnungsamt-Untere Jagdbehörde, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der 

Ruhr während der allgemeinen Geschäftszeiten im Raum B 325, 3. OG, eingesehen werden. 
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Gründe: 

Die Strecke der Ringeltauben In NRW hat sich in den letzten 10 Jahren halbiert, dies hat zur Beauftragung 

einer Untersuchung der Taubenstrecken in NRW geführt. Das Ergebnis der Untersuchung belegt, dass es 

sich bei den in der Schonzeit erlegten Tauben (im Rahmen der Allgemeinverfügung) wesentlich um Ringel-

tauben handelte, die Jungvögel aufziehen. 

Grundlage der bisher bestehenden Allgemeinverfügung war die Annahme, dass es sich bei den zur Beja-

gung freigegebenen Schwarmtauben nicht um Tiere handelt die am Brutgeschäft beteiligt sind oder Jung-

vögel versorgen. Diese Annahme wurde durch die neuen Erkenntnisse widerlegt. 

Bei einem Großteil (63%) der zur Schonzeit erlegten Alttauben konnte die Produktion von Kropfmilch 

festgestellt werden. Hierbei handelt es sich um ein Sekret, mit dem die Jungen innerhalb der ersten etwa 

14 Tage gefüttert werden. Da Jungvögel etwa 4-6 Wochen von den Altvögeln versorgt werden ist zudem 

davon auszugehen, dass es sich auch bei weiteren Altvögeln (ohne Kropfmilch) ebenfalls um zur Aufzucht 

der Jungen notwendige Altvögel handelt bzw. um Tiere die sich noch im Brutgeschäft befinden.  

 

Vergrämungsabschüsse haben ausschließlich auf Schadflächen und nur während der entsprechenden 

Schadzeiträume der einzelnen Kulturen zu erfolgen. Zu erlegen sind Jungtauben. Verminderungsabschüs-

se haben ausschließlich in der regulären Jagdzeit im Zeitraum vom 01.11.2021 bis 20.02.2022 zu erfol-

gen. 

 

Diese Maßnahme ist im Sinne des Art. 9 Abs. 1 a) 3. Alt. der EG-Vogelschutzrichtlinie erforderlich, um er-

hebliche Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen abzuwenden, weil es keine andere zufrieden stellende 

Lösung und insbesondere keine wirksamen Abwehrmaßnahmen gibt. 

 

Die Frist ist auf den 31.10.2021 festzusetzen, da in der gesamten restlichen Schonzeit gefährdete Kultu-

ren vorhanden sind und im September die neue Aussaat erfolgt. 

 

 

   Mülheim an der Ruhr, den 28.07.2021 

  

  Der Oberbürgermeister 

  I. A. 

 

  W y r s c h 
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